
Synopse Änderungen der Kostenbeitragssatzung

gültige Satzung Entwurf Neufassung

§3 Nr.5 §3 Nr.5

Rückständige Kostenbeiträge können im Verwaltungszwangsverfahren Rückständige Kostenbeiträge können im Verwaltungszwangsverfahren

beigetrieben werden. Kommt der Beitragsschuldner seiner Zahlungs- beigetrieben werden. 

pflicht schuldhaft an zwei aufeinander folgenden Monaten nicht nach, 

kann die Förderung in Kindertagesstätten und in Kindertagespflege

eingestellt werden.

§4 Nr.2 §4 Nr.2

Ab dem 01.08.2018 werden folgende Kostenbeiträge erhoben: Ab dem 01.01.2020 werden folgende Kostenbeiträge erhoben:

a) Betreuung und Förderung von Kindern in Kinderkrippen a) Betreuung und Förderung von Kindern in Kinderkrippen 

(Kinder 0-3 Jahre) (Kinder 0-3 Jahre)

5h tgl. 129,00 Euro 5h tgl. 133,00 Euro

6h tgl. 150,00 Euro 6h tgl. 154,00 Euro

7h tgl. 170,00 Euro 7h tgl. 175,00 Euro

8h tgl. 190,00 Euro 8h tgl. 195,00 Euro

9h tgl. 210,00 Euro 9h tgl. 216,00 Euro

10h tgl. 230,00 Euro 10h tgl. 236,00 Euro

b) Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten b) Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten

(Kinder 4-6 Jahre) (Kinder 4-6 Jahre)

5h tgl. 89,00 Euro 5h tgl. 91,00 Euro

6h tgl. 101,00 Euro 6h tgl. 104,00 Euro

7h tgl. 114,00 Euro 7h tgl. 117,00 Euro

8h tgl. 126,00 Euro 8h tgl. 130,00 Euro

9h tgl. 139,00 Euro 9h tgl. 143,00 Euro

10h tgl. 151,00 Euro 10h tgl. 156,00 Euro



gültige Satzung Entwurf Neufassung

c) Betreuung und Förderung von Kindern in Kinderhorten c) Betreuung und Förderung von Kindern in Kinderhorten

2h tgl. 32,00 Euro 2h tgl. 33,00 Euro

3h tgl. 39,00 Euro 3h tgl. 40,00 Euro

4h tgl. 46,00 Euro 4h tgl. 47,00 Euro

5h tgl. 53,00 Euro 5h tgl. 54,00 Euro

6h tgl. 60,00 Euro 6h tgl. 62,00 Euro

7h tgl. 67,00 Euro 7h tgl. 69,00 Euro

8h tgl. 74,00 Euro 8h tgl. 76,00 Euro

9h tgl. 81,00 Euro 9h tgl. 83,00 Euro

10h tgl. 88,00 Euro 10h tgl. 90,00 Euro

§4 Nr. 5 §4 Nr. 5

5.  Die Hansestadt Stendal zieht nicht die Kostenbeiträge für Kinder ein, die in Tages- 5.  gestrichen,

einrichtungen von freien Trägern oder in Tageseinrichtungen außerhalb des Stadt-  vorherige Nr.6 wird jetzt neue Nr.5

gebietes betreut werden. Die Träger der vorgenannten Einrichtungen erheben den

Kostenbeitrag unmittelbar auf der Grundlage des §4 dieser Satzung.

§5 §5

Die Hansestadt Stendal überträgt hiermit die Erhebung des Kostenbeitrages für Die Hansestadt Stendal kann die Erhebung des Kostenbeitrages für

Kinder, die in Einrichtungen von Trägern nach §9 Abs.1 Nr.2 und 3 KiFöG LSA betreut Kinder, die in Einrichtungen von Trägern nach §9 Abs.1 Nr.2 und 3 KiFöG

und gefördert werden auf die Träger, in dessenEinrichtung das Kind betreut wird. , LSA betreut und gefördert werden auf die Träger, in dessen Einrichtung 

Übertragung erfolgt im Einvernehmen mit dem jeweiligen Träger. Bei Verweigerung das Kind betreut wird, übertragen.

übernimmt die Hansestadt Stendal die Aufgabe.

Die Erhebung des Kostenbeitrages umfasst sowohl die Berechnung und Festsetzung Sätze 2-4 unverändert.

als auch die Erhebung des Kostenbeitrages. Die Erhebung des Kostenbeitrages

erfolgt per Kostenbeitragsbescheid im Auftrag der Hansestadt Stendal.



gültige Satzung Entwurf Neufassung

§7 §7

Diese Kostenbeitragssatzung tritt am 01.01.2015 in Kraft und ist bis zum Diese Kostenbeitragssatzung tritt am 01.01.2020 in Kraft 

31.12.2019 befristet. Gleichzeitig tritt die Kostenbeitragssatzung vom Gleichzeitig tritt die Kostenbeitragssatzung vom 24.12.2014 außer Kraft.

01.07.2013 außer Kraft.


